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Rahmen 
Datum: 25. Juni 2019, 18 – 20.00 Uhr   

Ort: Johann-Domann-Straße 8, Großes Sitzungszimmer,  
49080 Osnabrück  

Gäste:  ca. 100 Personen 

Ziele 

• Interessierte aus erster Hand informieren  

• Den Planungs- und Dialogprozess vorstellen 

• Rückmeldungen von Anliegern und Multiplikatoren einholen  

Programm 

Zeit Thema 

18:00 Begrüßung und Einführung  

Julia Hampe (IKU_Die Dialoggestalter) 

Cord Lüesse (NLStBV) 

18:30 Was plant die NLStBV?  

Input Dr. Frank Engelmann (NLStBV) 

18:50 Fragen und Diskussion 

Rückfragen der Teilnehmenden sammeln und beantworten 

19:15 Wie sieht der Dialogprozess aus?  

Input Julia Hampe und Julia Barth (IKU_DIE DIALOGGESTALTER) 

19:40 Fragen und Diskussion 

Rückfragen der Teilnehmenden sammeln und beantworten 

20:00 Ausblick und Verabschiedung 
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Hintergrund 
Der Bund hat mit dem aktuellen Bundesverkehrswegeplan 2030 grünes 
Licht für die Erweiterung der A 30 von vier auf sechs Fahrstreifen zwi-
schen den Autobahnkreuzen Lotte-Osnabrück und Osnabrück-Süd gege-
ben. Der zuständige Vorhabenträger ist die Niedersächsische Landesbe-
hörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV). Sie beabsichtigt im Zuge des 
sechsstreifigen Ausbaus der A 30 auch den Streckenabschnitt der A 33 
vom Autobahnkreuz Osnabrück-Süd bis nördlich der Anschlussstelle Os-
nabrück-Lüstringen auf einer Länge von ca. 4,3 km bedarfsgerecht anzu-
passen.  

Das Gesamtprojekt gliedert sich in zwei Teilprojekte: Das Teilprojekt West 
beinhaltet den sechsstreifen Ausbau der A 30 von der Anschlussstelle 
Hasbergen-Gaste bis westlich der Anschlussstelle Osnabrück-Nahne. 
Das Teilprojekt Ost umfasst den verbleibenden Abschnitt der A 30 ein-
schließlich des Autobahnkreuzes Osnabrück-Süd und die A 33 bis nörd-
lich der Anschlussstelle Osnabrück-Lüstringen.  

Das Gesamtprojekt  

Teilprojekte West 
und Ost 
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Die NLStBV hat mit der Bestimmung der Vorzugsvariante begonnen und 
möchte diese bis Ende 2020 abschließen. Die Planung möchte die NLStBV 
mit hoher Transparenz und Bürgerbeteiligung betreiben. Start der Dia-
logaktivitäten ist der erste Anliegerstammtisch.  

Mit dem ersten Anliegerstammtisch möchte die NLStBV wichtige Stake-
holder und interessierte Anlieger*innen (Anwohner*innen, Gewerbebe-
treibende, Grundeigentümer*innen, Pächter*innen, Land- und Forst-
wirt*innen etc.) aus den angrenzenden Ortsteilen in einem Abstand von 
ca. 200 m von der A 30 / A 33 aus erster Hand informieren. Zudem möchte 
sie den Planungs- und Dialogprozess vorstellen und Rückmeldungen von 
den Anlieger*innen und Stakeholdern einholen.  

Einführung  
Die Eingangsbefragung zeigt, dass ein Großteil der 
Teilnehmenden in der Nähe der Anschlussstelle 
Nahne und Hellern arbeiten oder wohnen. 

Eine Handzeichen-Abfrage unter den Teilnehmenden 
ergibt, dass überwiegend Anlieger*innen anwesend 
sind. Darüber hinaus sind ungefähr ein Dutzend Teil-
nehmende aus dem Bereich der Land- und Forst-
wirtschaft, sowie einige Personen aus der Wirtschaft 
vertreten. Vereinzelt sind auch Personen aus der 
Verwaltung und Politik anwesend.  

Der Großteil der Teilnehmenden glaubt, dass der 
Ausbau der A 30 bis 2040 fertig ist. Einige glauben, 
dass die Fertigstellung noch länger dauern wird. 
Niemand hält eine Fertigstellung bis 2035 für realis-
tisch.  

 

 

Was plant die NLStBV? Fragen und 
Antworten  
Nachfolgend sind die gestellten Fragen und die jeweiligen Antworten zum 
geplanten Vorhaben zusammengefasst. Zunächst sind die übergeordne-
ten Fragen aufgeführt, anschließend die Fragen zu den einzelnen An-
schlussstellen. Weitere Informationen können der Präsentation im An-
hang der Dokumentation entnommen werden. Zusätzlich stellt die 
NLStBV alle Materialien auf der Homepage (http://a30-osnabrueck.nie-
dersachsen.de) zum Download bereit. 

Ziele des Anlieger-
stammtisches 
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Übergeordnete Fragen 

Wäre der Lückenschluss zur A 33 Nord fertig, dann müsste es den Aus-
bau der A 30 gar nicht geben. Haben Sie die Entlastung, die durch die Fer-
tigstellung des Lückenschlusses geschieht, berücksichtigt? 

Mit dem Bundesverkehrswegeplan 2030 hat der Bund der NLStBV einen 
gesetzlichen Auftrag erteilt, die Planungen für den Ausbau der A 30 zu 
starten (https://www.bvwp-projekte.de/strasse/A30-G10-NI-NW-T1-
NW/A30-G10-NI-NW-T1-NW.html). Verkehrsprognosen zeigen, dass der 
sechsstreifige Ausbau der A 30 erforderlich ist. Zudem zeigt eine Ver-
kehrsuntersuchung, dass etwa die Hälfte der Verkehre auf der A 30 inner-
städtische Verkehre sind. Über die „Ob-Frage“ hat der Bund also ent-
schieden. In diesem Planungs- und Dialogprozess geht es um die Frage, 
wie der Ausbau erfolgt („Wie-Frage“ ist Gegenstand des Prozesses).  

Der Lückenschluss der A 33 Nord sollte eine feste Bedingung sein, bevor 
die Planung zum Ausbau der A 30 beginnt. Warum sichern Sie das nicht 
zu? 

Für die A 33 Nord beabsichtigt die NLStBV noch im Jahr 2019, voraus-
sichtlich Ende III. / Anfang IV. Quartal 2019, die Planfeststellung zu bean-
tragen. Auf den Ausgang dieses Verfahrens hat die NLStBV keinen Ein-
fluss. Den Beschluss erwartet die NLStBV frühestens 2021/2022. Der 
Planfeststellungsbeschluss kann danach noch beklagt werden. Die 
NLStBV sieht einen Lückenschluss der A 33 Nord für den Ausbau der A 30 
zwingend erforderlich, um während der Baumaßnahmen auf der A 30, den 
Verkehr über die A 33 umlenken zu können.  

Was wird konkret für den Lärmschutz und gegen die Luftverschmutzung 
getan? 

Zum Thema Lärmschutz:  

Es gibt Vorschriften und Grenzwerte zum Lärmschutz, die eingehalten 
werden müssen. Die Grenzwerte für Straßenverkehrslärm unterscheiden 
sich je nach Gebiet und Tageszeit: Für den Ausbau der A 30 gelten die Im-
missionsgrenzwerte für den Lärmschutz an Verkehrswegen (Lärmvor-
sorge), also die Grenzwerte, die in der Verkehrslärmschutzverordnung 
(16. Bundes-Immissionsschutzverordnung) festgelegt sind.  

Zum Thema Schadstoffe:  

Die Schadstoffausbreitung wird im Rahmen der Planung ebenfalls unter-
sucht. Daraus resultieren entsprechende Gutachten, die die Schadstoff-
ausbreitung genau ermitteln. Anzumerken ist, dass die Schadstoffaus-
breitung in einem sehr engen Bereich der Autobahn aufhört. Durch eine 
Lärmschutzwand kann die Schadstoffausbreitung zusätzlich eingedämmt 
werden. Festgelegt werden die Maßnahmen im Planfeststellungsverfah-
ren. 
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In Bezug auf den Lärmschutz: Wann wird dieser festgestellt? Wann kann 
man mitreden? Kann man überhaupt mitreden? Ist ein großzügiger 
Lärmschutz möglich? 

Das Thema Lärmvorsorge ist bei diesem Vorhaben sehr wichtig. Die 
NLStBV betrachtet das Thema Lärmvorsorge im Laufe der Vorplanung. 
Die NLStBV und IKU werden das Thema Lärmvorsorge bei den weiteren 
Dialogaktivitäten mitdenken und dazu z.B. bei einer der Planungswerk-
stätten detailliert informieren.  

Wie sieht die Planung der Brücken aus? Haben die Anlieger*innen an den 
Brücken die Möglichkeit während der Baumaßnahmen zu ihren Häusern 
zu kommen? 

Alle Anschlussstellen, Über- und Unterführungsbauwerke werden neu 
errichtet. Die NLStBV wird während der Bauphase sicherstellen, dass die 
Anwohner*innen Zugang zu ihren Häusern haben. 

Teilweise kommt der Lärm eher von den Brücken als von der Autobahn. 
Gibt es die Möglichkeit beim Brückenbau darauf zu achten, dass diese 
weniger Geräusche verursachen? 

Der Lärm entsteht vor allem an den Brückenfugen, die temperaturbe-
dingte Ausdehnungen ausgleichen. Neuere Brückenkonstruktionen sind 
bereits um einiges leiser als die alten, jedoch können Übergangsgeräu-
sche nie ganz vermieden werden.  

Was bedeuten die gelb und rot markierten Zwangspunkte? Wie werden 
landwirtschaftliche Flächen bewertet? 

Die identifizierten Zwangspunkte beziehen sich auf bebaute Bereiche, in 
denen beim Ausbau der A 30 / A33 ein Konfliktpotenzial zu erwarten ist. 
Die gelb markierten Bereiche sind durch ein hohes Konfliktpotential ge-
kennzeichnet. Mit einem besonders hohen Konfliktpotenzial aufgrund be-
sonders geringer Fläche für einen symmetrischen Ausbau ist in den rot 
markierten Flächen zu rechnen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es eine 
Abstufung von Belangen gibt. Auch die nicht bebauten Bereiche (u.a. 
landwirtschaftliche Flächen) wird die NLStBV intensiv prüfen und die Be-
lange der jeweiligen Nutzung in der Planung berücksichtigen.  

Wie nah kann die Autobahn an ein bestehendes Gebäude heranrücken? 

Schon heute gibt es Wohnbebauungen, die sehr nah an der Autobahn lie-
gen und direkt an einer Lärmschutzwand stehen. Grundsätzlich ist es 
möglich, sehr nah an ein Wohnhaus zu rücken. Die NLStBV legt jedoch 
großen Wert auf Lärmschutz und versucht einen zu geringen Abstand zur 
Wohnbebauung zu verhindern.  

Ist es möglich, den Mittelstreifen zu reduzieren oder muss die Planung so 
verlaufen, wie im Regelquerschnitt dargestellt? 

Die NLStBV plant den Ausbau der A 30 / A33 nach dem Regelquerschnitt. 
In Einzelfällen, beispielsweise an Zwangspunkten, prüft sie den Bedarf 
und die Möglichkeit vom Regelquerschnitt abzuweichen und beispiels-
weise den Mittelstreifen zu reduzieren. 
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Fragen zu AS Hasbergen-Gaste 

Liegt der westliche Teil der AS Hasbergen-Gaste im Zuständigkeitsbe-
reich der NLStBV? 

Der zuständige Vorhabenträger für den Abschnitt von der AS Hasbergen-
Gaste bis zum AK Lotte-Osnabrück ist Straßen. NRW, obwohl Teile der 

Strecke in Niedersachsen liegen
1
 . Die Anschlussstelle Hasbergen-Gaste 

plant die NLStBV. Straßen. NRW startet voraussichtlich Mitte 2019 ins 
Planfeststellungsverfahren. 

Fragen zu AS Hellern 

Wird an der AS Hellern auf der nördlichen oder südlichen Seite der Auto-
bahn ausgebaut? Kann eine Verschiebung auf die gegenüberliegende 
Seite, die als nicht konfliktreich markiert ist, stattfinden?  

Zunächst versuchen die beauftragten Ingenieurbüros den Ausbau der  
A 30 symmetrisch zu planen, da es bei einer Autobahn nicht möglich ist, 
ständig von rechts nach links zu springen. An einigen Stellen wird es 
wahrscheinlich erforderlich sein, auszuweichen und die Autobahn zu ver-
schwenken. 

Fragen zu AS Nahne 

Die Autobahn liegt hier in einem Trog. Der Schall verteilt sich bis nach 
oben zum Höhenweg. In welchem räumlichen Bereich gilt die TA Lärm? 

Die NLStBV misst keine Lärmwerte, sondern berechnet diese anhand von 
Verkehrsprognosen. Dies erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt der Vorpla-
nung. Die Querschnittsplanung und die Verkehrsprognosen werden in die 
Berechnung mit aufgenommen. Um eine möglichst realitätsnahe Lärmsi-
tuation zu berechnen, wird die NLStBV auch die Gebäude am Höhenweg 
mit in die Berechnung aufnehmen.  

                                                      
1
  Laut einem Staatsvertrag von 1971 zwischen den Ländern Nieder-

sachsen und Nordrhein-Westfalen über Aufgaben und Zuständigkei-
ten auf Bundesautobahnstrecken plant und betreibt Straßen.NRW 
den Abschnitt bis zur Anschlussstelle Hasbergen-Gaste. 
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Wie sieht der Dialogprozess aus? Fra-
gen und Antworten  
Die Fragen und jeweiligen Antworten zu den vorgestellten Dialogaktivitä-
ten sind nachfolgend aufgeführt. Nähere Informationen zu den Dialogakti-
vitäten zeigt die Präsentation im Anhang der Dokumentation. 

Was macht der begleitende Arbeitskreis?  

Ende des Jahres wird es eine Auftaktveranstaltung mit den Trägern öf-
fentlicher Belange (TÖB) geben. Darauf aufbauend finden anlass– und 
themenbezogen weitere behördeninterne Abstimmungen statt. Diese Ter-
mine sind reine Behördentermine – also eigentlich unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit. Jedoch besteht die Möglichkeit als Zuhörer*in bzw. Be-
obachter*in an diesen Terminen teilzunehmen. Die erhaltenen Informati-
onen dürfen in die geplanten Stammtische weitergetragen werden.  

Pro Teilgebiet können je zwei Anwohner*innen an den begleitenden Ar-
beitskreisen teilnehmen — also insgesamt vier Personen. Ab sofort 
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können Anlieger*innen bis Mitte September ihr Interesse bekunden. 
IKU_DIE DIALOGGESTALTER hat ein Bewerbungsformular erstellt (siehe 
Anhang). 

Wann finden die Anliegerspaziergänge statt?  

Bislang sind zwei Termine für die Anliegerspaziergänge geplant: Diens-
tag, den 10. September 2019, und Dienstag, den 17. September 2019. Vo-
raussichtlich starten die Anliegerspaziergänge gegen 18:00 Uhr. Nähere 
Informationen zum Ablauf und zur geplanten Route erhalten Interessierte 
rechtzeitig vorab (ca. drei Wochen vor den Terminen). 

Können Sie uns auch per E-Mail über die Termine informieren? 

Die Teilnehmenden des Anliegerstammtisches werden per E-Mail direkt 
über die weiteren Dialogaktivitäten informiert. Die E-Mailadressen wer-
den lediglich zwecks Veranstaltungsorganisation verwendet und nach 
Ende des Projekts vollständig und ersatzlos gelöscht.  

Hinweise 
Zusätzlich zu den Fragen äußern die Teilnehmenden folgende Hinweise:  

• Bei künftigen Terminen bitte darauf achten, dass diese nicht 
im Konflikt mit anderen wichtigen Terminen wie z.B. der 
Stadtratssitzung stehen.  

• In einigen Bereichen bietet es sich an Anwohner*innen in 
einem kleineren Kreis einzuladen, um genauer Einzelfälle 
prüfen zu können.  

• Falls über die Presse eingeladen wird, bitte Zeit und Ort 
nennen. 

 

 

 

 

 

Protokoll: Christina Pages, IKU_Die Dialoggestalter 

Dortmund, den 15.07.2019 
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Anhang 

Präsentation zum geplanten Vorhaben 
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Präsentation zu den Dialogaktivitäten  
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Rückmeldungen zu Fragen und Themen der 
Interessenanalyse 

Beim Anliegerstammtisch haben einige Teilnehmenden die Möglichkeit 
genutzt, die Fragen und Themen aus der Interessenanalyse weiter zu er-
gänzen. Die Ergänzungen sind nachfolgend nachrichtlich in dunkelblauer 
Schrift dokumentiert 

1. Räumliche Planung 

• Welche Spielräume bestehen hinsichtlich der Linienfin-
dung?  

• Welche Lösungen gibt es in Bereichen mit angrenzender 
Bebauung? Wie sehen die Querschnitte aus?  

• Wird die Autobahn symmetrisch oder asymmetrisch ausge-
baut?  

• Wie gelingt der Umbau der Anschlussstellen und Brücken-
bauwerke? 

• Wird die (Trog-)Lage von Nahne berücksichtigt? 

• Gibt es eine Tunnellösung? 

• A 30 an der Iburger Str. und Sutthausen nach Süden ver-
schwenken, zwischen Nahner Turm und Wulfter Turm, so-
dass die nördliche Seite der A 30 dortbleiben kann.  

• Der Ausbau sollte so schmal (soweit gesetzlich möglich) wie 
möglich gehalten werden, ggfs. Verzicht auf Standstreifen.  

2. Planungs- und Genehmigungsverfahren 

• Welche Planungsschritte gibt es; wie laufen diese ab; wie 
lange dauern sie?  

• Wann ist der Ausbau abgeschlossen?  

• Wie wird eine Koordination mit kommunalen Planungen ge-
währleistet? Wie wird die Schnittstelle zwischen Stra-
ßen.NRW und NLStBV sichergestellt?  

• Was passiert, wenn die Autobahn GmbH für die Planung 
verantwortlich ist? 
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3. Auswirkungen auf Schutzgüter Mensch und 

Natur 

• Mit welchen Beeinträchtigungen ist zu rechnen und wie las-
sen sie sich minimieren?  

• Welche Naturschutzgebiete, FFH-Gebiete oder Wasser-
schutzgebiete sind betroffen?  

• Welche Wald- und landwirtschaftlichen Flächen werden in 
Anspruch genommen?  

• Welche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind geplant 
und wo werden Kompensationsmaßnahmen geleistet?  

• Wird es eine Verbesserung des Lärmschutzes geben? 

• Werden verschiedene Windrichtungen bzw. Windstärken in 
die Berechnung des Schallschutzes einbezogen? 

• Wird die Illoshöhe in Osnabrück lärmtechnisch noch mit be-
wertet (Hanglage ähnlich wie in Nahne)? 

• Wird die Lärmbelästigung durch das neue Industriegebiet 
„Eselsplatt“, Baumarkt Rheiner Landstraße und dem Flug-
platz Atterheide berücksichtigt? 

• Wird es finanzielle Entschädigungen geben? 

• Maximaler Lärmschutz. 

4. Information und Beteiligung 

• Wie und zu welchem Zeitpunkt wird die NLStBV die Träger 
öffentlicher Belange/Öffentlichkeit/Eigentümer in die Pla-
nung einbinden?  

• Wie werden die Dialogformate aufeinander abgestimmt? 

5. Bauphase 

• Wie läuft die Bauphase ab? Welche Beeinträchtigungen gibt 
es?  

• Gibt es eine Vollsperrung?  

• Wie wird der Verkehr abgewickelt?  

• Ist der Lückenschluss zur A 33 schon fertig, um den Ver-
kehr umzuleiten? 

 



Anhang 

 

23 

6. Eigentümerbelange 

• Wie wirkt sich der Ausbau auf die angrenzenden Immobilien 
aus?  

• Wird es Nutzungseinschränkungen für die Anlieger geben? 

  

Anmerkungen zum Anliegerspaziergang 

Auf Luftbildkarten konnten die Teilnehmenden mit Hilfe von Klebepunk-
ten wichtige Stellen für den Anliegerspaziergang vermerken. Einige Teil-
nehmende ergänzten die Klebepunkte um textliche Erläuterungen, die 
unter den Karten nachrichtlich aufgelistet sind. 

Abschnitt 1: AS Hasbergen-Garste – AS Osnabrück-Hellern – AS 

Osnabrück-Sutthausen 

AS Hasbergen-Gaste 

• Sundertraße/Hauptstraße: Welche Veränderungen gibt es 
an der AS Hasbergen-Gaste? 

AS Hellern 

• Rheiner Landstraße: Wie sehen die Baumaßnahmen auf der 
Rheiner Landstraße aus? Gibt es hier eine Verkehrsverän-
derung? Sind beruhigende Maßnahmen geplant? 



Anhang 

 

24 

• Nordhausweg: Wie sehen die Zufahrtswege für Anwoh-
ner*innen während der Baumaßnahmen aus?  

• Nordhausweg: Gibt es eine alternative Wegführung für den 
Schulweg? 

• Am Kalverkamp: Wie sieht der Lärmschutz aus (besonders 
in Bezug auf den Westwind)? 

• Blankenburg 37 und 41: Wie sieht die Planung bei den 
Wohnhäusern an der Blankenburg aus? 

• An der Lauburg: Wie sieht der Brückenbau in der Nähe der 
Wohnhäuser aus? 

 

Abschnitt 2: Osnabrück-Sutthausen 

 

• Am Wulfter Turm 11, 59191 Osnabrück: Lärmschutz ist ge-
lungen, jedoch gibt es wenig Platz. Ist eine Verschwenkung 
nach Norden möglich? 

• Südlich der AS Sutthausen: Wie sieht es mit dem Naherho-
lungs- und Wildschutzgebiet aus? 

• Zum Forsthaus: Was passiert mit unserem Hof? 

• Allgemein: Das Einladungsgebiet in Sutthausen sollte er-
weitert werden bis bspw. Zum „Middenkamp“ und das rest-
liche Stück der „Adolf-Staperfeld-Straße“. 
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Abschnitt 3: Osnabrück-Nahne — Osnabrück-Süd — Osnabrück-

Fledder 

 

AS Nahne 

• Ellersiek: Lärmschutz sollte entweder an beiden Seiten sein 
oder auf keiner.  

• Kardinal-von-Gahlen-Straße: Wie nah kommt die Autobahn 
an mein Grundstück? 
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Abschnitt 4: Osnabrück-Fledder — Osnabrück-Lüstringen 
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Bewerbungsformular 


